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 Bebauungsplan Schulzentrum Nord (Stgt 307) – förmliche Beteiligung und Unterrich-

tung der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 

BauGB 

Ihre E-Mail vom 29. Mai 2024 
 

 

 

Sehr geehrter , 

sehr geehrte Damen und Herren, 

  

das Regierungspräsidium Stuttgart, Abteilung 5 - Umwelt, nimmt zu der im Betreff ge-

nannten Planung wie folgt Stellung: 

 

Naturschutz: 

 

Naturschutzgebiete sowie Flächen des Artenschutzprogramms Baden-Württemberg 

sind von dem Vorhaben nicht betroffen. 

 

Die weitere naturschutzfachliche Beurteilung sowie die artenschutzrechtliche Prüfung 

(ggf. inkl. der CEF-Maßnahmen) gem. §§ 44 ff. BNatSchG obliegen grundsätzlich zu-

nächst der unteren Naturschutzbehörde. Nur dann, wenn für streng geschützte Tier- 
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und Pflanzenarten eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG oder eine Befreiung 

nach § 67 BNatSchG erforderlich ist, bedarf es eines Antrags an das Regierungsprä-

sidium (Referat 55). Gleiches gilt, wenn es für streng geschützte sowie für nicht 

streng geschützte Arten zusammen einer Ausnahme oder Befreiung bedarf. 

 

Ergänzende Hinweise: 

Wenn Festsetzungen eines FNP mit den Regelungen einer naturschutz- bzw. arten-

schutzrechtlichen Verbotsregelung nicht zu vereinbaren sind, ist der FNP mangels Er-

forderlichkeit dann unwirksam, wenn sich die entgegenstehenden naturschutz- bzw. 

artenschutzrechtlichen Regelungen als dauerhaftes rechtliches Hindernis erweisen. 

Wirksam ist der FNP hingegen, wenn für die geplante bauliche Nutzung die Erteilung 

einer Ausnahme oder Befreiung von diesen Bestimmungen rechtlich möglich ist, weil 

objektiv eine Ausnahme- oder Befreiungslage gegeben ist und einer Überwindung der 

artenschutzrechtlichen Verbotsregelung auch sonst nichts entgegensteht.  

 

Bei Rückfragen stehen zur Verfügung:  

,  0711/ ,  @rps.bwl.de  

 56,  0711/ ,  @rps.bwl.de  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

gez.  




